Zuschussrichtlinien

zur Förderung der Jugendarbeit

in den Vereinen des DJK-Diözesanverbandes München und Freising

1. Allgemeines

Die Mittel, über deren Verteilung die DJK-DV-Jugendleitung entscheidet, sind von der Erzdiözese München und Freising zur Verfügung gestellte Mittel für die Jugendarbeit des Diözesanverbandes. Ein Rechtsanspruch auf diese Leistungen ist nicht gegeben. Sie können, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, auch nur in einem Umfang gewährt werden, dass von einer Mithilfe, aber nicht von einer grundlegenden Finanzierung gesprochen werden kann.

Antragsberechtigt sind Vereine und deren Jugendorganisationen, die eine eigene, den Richtlinien der DJK-Sportjugend entsprechende Jugendordnung haben.

Ein Zuschussantrag muss über die Gesamtjugendleitung des Vereins eingereicht werden. Über Ausnahmefälle entscheidet die DJK-DV-Jugendleitung.

2. Förderungsvoraussetzungen

Die Zuschüsse können nur für satzungsgemäße Aufgaben verwendet werden. Die Jugendgruppen und ihre Leiter müssen Mitglied des DJK-Diözesanverbandes München und Freising sein.

Die Teilnehmer bei den Veranstaltungen sind Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Die Leiter und Betreuer sind von der Altersbeschränkung ausgenommen.

Es werden nur schriftliche Anträge nach Formblatt „Zuschussanträge DV-Jugend“ mit Vollständigkeit der Belege, Teilnehmerlisten mit handschriftlicher Unterschrift der Teilnehmer mit Altersangabe sowie mit Beschreibung der Maßnahme und Einladung bzw. Ausschreibung berücksichtigt.

Andere Zuschussmöglichkeiten müssen zuerst ausgeschöpft werden.

Für alle Anträge ist die Einreichungsfrist bei der DJK-Geschäftsstelle der 1. November des gleichen Jahres (Poststempel). Anträge für die Verrechnung im gleichen Jahr können nur bis zum 1. November berücksichtigt werden. Maßnahmen, die darüber hinaus gehen, werden erst Ende des nachfolgenden Jahres verrechnet. Eine mögliche Auszahlung erfolgt immer erst zum Ende eines Kalenderjahres.

3. Bewilligung

Dem Antragsteller wird die Bewilligung oder Ablehnung eines Zuschusses schriftlich mitgeteilt. Zuschüsse werden nur bargeldlos ausbezahlt.

Aus der Abrechnung muss der Inhaber des Kontos mit Bankleitzahl hervorgehen, auf das der Zuschlag überwiesen werden soll. Grundsätzlich erfolgt die Überweisung auf das Jugendkonto/Jugendkasse des DJK-Vereins, über das die Vereinsjugendleitung das Verfügungsrecht hat. Der Zuschuss ist zurückzuzahlen, wenn er nicht entsprechend verwendet oder aufgrund unrichtiger Angaben erzielt wurde.

4. Förderungsumfang

Jugendprojekte, eintägige und mehrtägige Veranstaltungen, die keinen fachsportlichen Wettbewerbscharakter haben (Pokalwettbewerbe, Aufstiegsspiele – für die ist der Arbeitskreis Sport zuständig), sowie überfachliches Rahmenprogramm zu Sportveranstaltungen (Spielfeste u.s.w.) sind förderungswürdig.

Nicht bezuschusst werden Start-/Meldegebühren, Pokale, Gruppenleiterhonorare, Werbeartikel (wie Kappen, T-Shirts ... mit Vereinsaufdruck), Trainingslager, Turniere (außer sie sind selbst organisiert und mit Rahmenprogramm), alkoholische Getränke. Bitte Verpflegungskosten (-einnahmen) mit angeben!

Diese am 23.04.1996 von der Jugendleitung beschlossenen und am 12.11.2002 geänderten Zuschussrichtlinien wurden am 14.02.2003 in Kraft gesetzt.

MERKBLATT

der DJK Sportjugend des DV München und Freising für die Antragstellung bei

„Jugendfördermaßnahmen“

Ein vollständiger Antrag besteht aus:
Formblatt mit Betreuer- und Teilnehmerliste mit handschriftlichen Unterschriften und Altersabgaben
I







Ausschreibung oder Einladung


II







Programm




III







Beschreibung der Maßnahme


IV







Vollständigkeit der Belege

I)

Ausfüllen des Formblattes mit Betreuer- und Teilnehmerliste

Der Antrag muss sauber und übersichtlich ausgefüllt werden (keinen Bleistift verwenden!)

Zu 1.)

Träger der Maßnahme:
Der betreffende DJK Verein mit dem Verantwortlichen

Zu 2.)

Ort der Veranstaltung:
Ortsangabe mit Postleitzahl

Zu 3.)

Bezeichnung der Maßnahme:
Das Motto einer Jugendmaßnahme (z.B. Jugend- Spielfest)

Zu 4.)

Zeit:
Beginn und Ende mit Datum und Uhrzeit

Zu Einnahmen:

Alle Einnahmen müssen aufgeführt werden, auch anderweitig beantragte Zuschüsse. Die in der Ausschreibung, bzw. der Einladung angegebenen Teilnehmergebühren müssen mit denen des Antrags übereinstimmen. Abweichungen bedürfen einer schriftlichen Erklärung.

Zu Ausgaben:

Es können nur solche Ausgaben geltend gemacht werden, die den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen des DJK-Diözesanverbandes München und Freising entsprechen. Sie müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem angegebenen Programmablauf stehen. Alle Einnahmen und Ausgaben müssen durch Belege nachgewiesen werden.

Zu Unterschrift:

Die Unterschrift leistet der Gesamtjugendleiter des Vereins. Über Ausnahmefälle entscheidet die DJK-DV-Jugendleitung



Mit der Unterschrift wird die sachliche und rechnerische Richtigkeit erklärt.

Zu Betreuer- und Teilnehmerliste:

Die Betreuer und Teilnehmer in die Zeilen mit Altersangabe und vollständiger Adresse eintragen und handschriftlich unterschreiben lassen.

II) Ausschreibung oder Einladung

Die vom Veranstalter verfasste und herausgegebene Ausschreibung oder Einladung sollte die Daten aus dem Punkten 1-4 und die Teilnehmergebühren, wenn welche verlangt werden enthalten.

III) Programm

Das Programm muss das Ziel einer Veranstaltung oder Maßnahme, sowie den zeitlichen Ablauf enthalten. Ein Ziel wäre zum Beispiel „Kontakte zwischen den Abteilungen schaffen“. Der Ablauf wäre zum Beispiel „Frühsport am Morgen; Vormittags Wandern; usw.“.

IV) Beschreibung der Maßnahme

Hier soll ein Kurzbericht über die Maßnahme, was durchgeführt worden ist, mit einer Reflexion vorgelegt werden

ACHTUNG:
Für alle Anträge ist die Einreichungsfrist bei der DJK-Geschäftsstelle



der 1. November des gleichen Jahres (Poststempel).

Antrag auf Zuschussgewährung für Jugendfördermaßnahmen

1.) Träger der Maßnahme ________________________________________________

2.) Ort d. Veranstaltung (m. PLZ) __________________________________________

3.) Bezeichnung d. Maßnahme _____________________________________________

4.) Beginn am ________ um __________Uhr; Ende am ______________ um ________ Uhr

Die Überweisung des Zuschusses soll erfolgen auf __________________________________________________________________







(Bezeichnung des Kontos)

bei ______________________________________ BLZ: _______________________ Konto. Nr.: ___________________________

      (Geldinstitut)

	Einnahmen:
	Beleg-Nr.:
	Ausgaben:
	Beleg-Nr.:

	a) Teilnehmergebühren
	___________ Euro __________
	a) Fahrtkosten
	__________ Euro ________

	b) sonst. Zuschüsse (nicht 


 der von der DJK-SPJ


 erwartete)
	___________ Euro __________
	b) Verpflegungskosten
	__________ Euro _________

	c) sonstige Einnahmen
	___________ Euro _________

_______________
	c) Übernachtungskosten
	__________ Euro _________

	
 Summe der Einnahmen
	___________ Euro

________________
	d) Raum/Platzmieten
	__________ Euro _________

	
	
	e) notw. Hilfsmittel
	__________ Euro _________



	
	
	f) sonstige Ausgaben
	__________ Euro _________

_______________

	
	
	Summe der Ausgaben
	__________ Euro

_______________

	
	
Fehlbetrag: __________________ Euro


_______________________
	


Der Antragsteller versichert, dass die vorstehenden Ausgaben tatsächlich für diese Maßnahme entstanden und keine höheren Einnahmen, als die angegebenen, zu erwarten sind. Die Belege werden zwei Jahre nach Schluss eines Rechnungsjahres zum Zwecke einer möglichen Nachprüfung aufbewahrt. Der Antragsteller erklärt durch Unterschrift, dass die Zuwendung der DJK-Sportjugend des DV München und Freising zweckentsprechend verwendet wird. Die Berechnung erfolgt nach den derzeitig gültigen Zuschussrichtlinien. Ein Rechtsanspruch jedoch besteht nicht.

_____________________________________________

_______________________________________

(Ort und Datum)






(Unterschrift des Antragstellers)

Von der DJK-Sportjugend des DV München und Freising auszufüllen:

Anrechnungsfähige Leistungen ______________________________________________________________________







(mit kurzer Begründung)

Anrechnungsfähige Teilnehmerzahl __________________________________________________________________







(mit kurzer Begründung)

Förderungsvorschlag _______________ Euro;  Begründung: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________


______________________________________


_______________________________________
(Ort und Datum)





(Unterschrift)

	Nicht ausfüllen!

Änderungen wegen:
	Die DJK-DV-Jugendleitung 

In Höhe von ____________ Euro gemäß den Richtlinien der

DJK-DV-Sportjugend München und Freising.

____________________________________________________

Ort und Datum

(Unterschrift und Stempel)
	Verbuchung:




